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AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Männliche Abgründe: Wir müssen
Gewalt gegen Frauen ernsthaft
bekämpfen
Ein französisches Gericht hat heute den Hauptangeklagten im Prozess um die
Vergewaltigungen von Gisèle Pelicot in allen Anklagepunkten für schuldig
befunden und zur Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil
zeigt  auch,  dass  wir  offensiv  den  gesamtgesellschaftlichen  Diskurs  über
Frauenrechte,  Frauenbilder  und  Gleichstellung  führen  müssen.

Leni Breymaier, frauenpolitische Sprecherin:

„Heute wurde in Frankreich ein wichtiges Urteil  gesprochen: Dominique Pelicot, der
seine Frau Gisèle über Jahre betäubt und Fremden über das Internet zur Vergewaltigung
angeboten hat, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das ist gut und richtig so. Es gibt
jedoch hierzulande keinen Grund, mit Schaudern auf die menschlichen Abgründe in
Frankreich zu schauen und diese als schlimmen Einzelfall einzuordnen. Wie ein diese
Woche  veröffentlichter  Bericht  des  Reportagenetzwerks  STRG_F  beweist,  werden
Frauen  auch  hierzulande  von  ihnen  nahestehenden  Männern  betäubt,  sexuell
missbraucht  und  dabei  entstandene  Aufnahmen  ins  Internet  gestellt.  Mit
Einvernehmlichkeit  hat  das  nichts  zu  tun.  Solche  Fälle  müssen aufgeklärt  und als
Straftat  intensiv  verfolgt  werden.  Wir  brauchen  zudem  eine  eindeutige  rechtliche
Regelung.  Statt  „Nein-heißt-Nein“  muss  auch  hier  eine  „Ja-heißt-Ja“-Regelung
eingeführt  werden.“

Ariane Fäscher, zuständige Berichterstatterin:

„Das  Urteil  ist  zu  begrüßen.  Vergewaltiger-Netzwerke  machen  deutlich,  welche
Schieflage wir  hinsichtlich  der  Wahrnehmung von Frauen und Sexualität  rechtlich  und
gesellschaftlich haben. Die Recherchen und das Urteil zeigen uns den dringenden und
unaufschiebbaren  Handlungsbedarf  bezüglich  der  selbstbestimmten  Sexualität  von
Frauen  auf.  Bisher  ist  auch  das  Sexualstrafrecht  nicht  verbindlich  im  juristischen
Curriculum  verankert.  Eine  Trauma-  und  opfersensible  Betrachtung  ist  dringend
notwendig.  Das  heutige  Urteil  zeigt,  dass  wir  offensiv  den  gesamtgesellschaftlichen
Diskurs  über  Frauenrechte,  Frauenbilder  und  Gleichstellung  führen  müssen.“
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